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Oft streitet man sich darüber, ob man sich über den Sinn eines Gesetzes streiten
kann. Ward Farnsworth, Dustin F. Guzior und Anup Malani haben sich dem Problem
empirisch genähert (Ambiguity About Ambiguity: An Empirical Inquiry into Legal
Interpretation). Sie haben einer Auswahl von 900 Juristen im ersten Studienjahr
verschiedene Gesetze vorgelegt, bei denen an Hand eines Falles zu entscheiden
war, ob der Wortlaut eindeutig sei. Beispiel:

A federal statute, 21 U.S.C. § 841(b), provides for a mandatory minimum
sentence of five years for anyone who distributes more than one gram of
a “mixture or substance containing a detectable amount of lysergic acid
diethylamide (LSD).” The defendant was caught distributing LSD that had
been dissolved and sprayed onto blotter paper. The weight of the LSD
alone was 50 milligrams, well below the statutory threshold. But if the
weight of the blotter paper was included, the total weight was five grams,
well above the statutory threshold.

Die Frage ist also, ob nach diesem Gesetz das Gewicht des Löschpapiers
eingerechnet wird, oder ob nur das Gewicht der LSD-Substanz maßgeblich ist. Im
letzteren Falle wäre der Beschuldigte nicht strafbar.
Die befragten Studenten wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe wurde
gefragt, ob sie selbst die Bestimmung für klar hielten. Die Probanden in der zweiten
Gruppe erhielten die Frage, ob die Annahme plausibel sei, dass man das Gesetz auf
verschiedene Weise auslegen könne, und die dritte Gruppe wurde gefragt, ob nach
ihrer Ansicht ein Durchschnittsleser mit englischer Muttersprache das Gesetz als
eindeutig oder mehrdeutig ansehen würde. Bei allen Probanden wurden dann die
politischen Präferenzen ermittelt, und zwar indirekt mit der Frage, wie nach ihrer
Ansicht der Fall fairerweise entschieden werden solle (pro defendant vs. pro
government). Entsprechende Fragen wurden zu acht solcher Fälle gestellt. Als
Ergebnis kam heraus, dass die eigene Auffassung über die Mehrdeutigkeit der
Gesetze deutlich stärker von den politischen Präferenzen der Befragten beeinflusst
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wurde als die Vermutung über die Interpretation durch den Normalleser. Man kann
auch formulieren: Die Einschätzung eines Gesetzes als bestimmt oder unbestimmt
hängt bis zu einem gewissen Grade davon ab, ob einem das Ergebnis gefällt.
Der Originaltext der Untersuchung steht bei SSRN zum Download zur Verfügung.
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